
Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage Nr. 15/852

öffentlich

Datum: 14.04.2022

Dienststelle: Fachbereich 92

Bearbeitung: Herr Storcks

Kulturausschuss 04.05.2022 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Förderung von Kultureinrichtungen aus Mitteln der LVR-Sozial- und 
Kulturstiftung

Beschlussvorschlag:

Der Kulturausschuss beschließt die in Vorlage Nr. 15/852 vorgeschlagenen Förderungen 
aus Mitteln der LVR-Sozial- und Kulturstiftung für Zwecke der landschaftlichen 
Kulturpflege in Höhe von 200.000 €.

Ergebnis:

Entsprechend Beschlussvorschlag beschlossen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe: PG077

Erträge: € 200.000 Aufwendungen: € 200.000

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan ja /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: € 200.000 Auszahlungen: € 200.000

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan ja /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten ja

In Vertretung

D r.  F r a n z



1 

Zusammenfassung 

 

Die Vorlage 15/852 informiert über die beabsichtigte Verwendung von Mitteln der Stif-

tung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsgebiet des Land-

schaftsverbandes Rheinland (im weiteren LVR-Sozial- und Kulturstiftung genannt). Auch 

für 2022 hat das LVR-Dezernat für Kultur und Landschaftliche Kulturpflege bei der Stif-

tung einen Antrag zur Förderung von Netzwerken in Höhe von 200.000 € gestellt. Der 

Vorstand der Stiftung hat am 05.04.2022 positiv über den Antrag entschieden.  

 

Mit dieser Vorlage wird vorgeschlagen, folgende Institutionen und Projekte im Rahmen 

der landschaftlichen Kulturpflege zu fördern: 

 

- Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum 100.000 € 

- Stiftung KERAMION - Zentrum für moderne + historische 

Keramik Frechen 

 

25.000 € 

- Stiftung Deutsches Glasmalerei-Museum 20.000 € 

- Stiftung Scheibler-Museum Rotes Haus Monschau 27.500 € 

- Stiftung Zanders - Papiergeschichtliche Sammlung 15.000 € 

- LVR-FB 92 „LVR-Kulturkonferenzen 2022“ 12.500 € 

 

Gesamtsumme 

 

200.000 € 
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Begründung der Vorlage Nr. 15/852: 
 

Förderung von Kultureinrichtungen aus Mitteln der LVR-Sozial- und Kulturstif-

tung 

 

 

I. Ausgangssituation 

 

Auf Initiative der Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungs-

gebiet des Landschaftsverbandes Rheinland (im weiteren LVR-Sozial- und Kulturstiftung 

genannt) hat die Verwaltung mit Vorlage 14/2444 vorgeschlagen, dass neben dem LVR-

Industriemuseum im Sinne der Netzwerkbildung auch andere Kulturinstitutionen aus den 

Mitteln der LVR-Sozial- und Kulturstiftung gefördert werden sollen.  

 

Die Verwaltung hatte mit der Vorlage 15/308 im Jahr 2021 die nachfolgenden Institutio-

nen zur Förderung empfohlen: 

 

- Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum 

- Stiftung KERAMION - Zentrum für moderne + historische Keramik Frechen 

- Stiftung Deutsches Glasmalerei-Museum Linnich 

- Stiftung Scheibler-Museum Rotes Haus Monschau 

- Stiftung Zanders-Papiergeschichtliche Sammlung sowie 

- Zentrum für verfolgte Künste GmbH 

 

Darüber hinaus wurde eine Förderung der LVR-Kulturkonferenzen 2021 empfohlen. Diese 

hat im Juni letzten Jahres infolge der Corona-Beschränkungen im Rahmen eines hybriden 

Formates mit mehr als 300 Teilnehmern*innen stattgefunden. 

 

Das Zentrum für verfolgte Künste konnte mit der Förderung in Höhe von 15.000 € die 

Konzeption der Barrierefreiheit in 2021 zum Abschluss bringen. 

 

Der LVR-Sozial- und Kulturstiftung wurde auch für das Jahr 2022 ein entsprechender glo-

baler Förderantrag in Höhe von 200.000 € vorgelegt. Der Vorstand der Stiftung hat in 

seiner Sitzung am 05.04.2022 positiv über den Antrag entschieden. 

 

II. Sachstand und weitere Vorgehensweise 

 

Zur Förderung kultureller Netzwerke stehen in 2022 Mittel in Höhe von 200.000 € zur 

Verfügung. 

 

Die Verwaltung schlägt folgende Förderungen im Jahr 2022 vor: 

 

- Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum 100.000 € 

- Stiftung KERAMION - Zentrum für moderne + historische 

Keramik Frechen 

 

25.000 € 

- Stiftung Deutsches Glasmalerei-Museum 20.000 € 

- Stiftung Scheibler-Museum Rotes Haus Monschau 27.500 € 

- Stiftung Zanders - Papiergeschichtliche Sammlung 15.000 € 

- LVR-FB 92 „LVR-Kulturkonferenzen 2022“ 12.500 € 

 

Gesamtsumme 

 

200.000 € 
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Die Verwaltung sieht aktuell einen erhöhten Bedarf im Roten Haus Monschau, der zum 

einen aus steigenden Betriebskosten (u.a. Energie) und einer Ausweitung der Kommuni-

kations- und Werbemaßnahmen nach dem Einbau der neuen Dauerausstellung resultiert. 

Die Förderung soll in 2022 von 20.000 auf 27.500 € angehoben werden. 

 

Die Stiftung Zanders – Papiergeschichtliche Sammlung konnte in 2021 auf Rücklagen zu-

rückgreifen und soll in 2022 wieder mit 15.000 € gefördert werden. 

 

Der LVR trägt mit dieser Förderung zum Ausgleich von finanziellen Engpässen infolge 

rückläufiger Kapitalerträge oder nicht auskömmlicher Haushaltsmittel bei und entlastet 

andere Förderlinien wie die Museumsförderung. Damit sichert der LVR das kulturelle An-

gebot im Rheinland.  

 

III. Beschlussvorschlag 

 

Die politische Vertretung wird gebeten, die in Vorlage 15/852 vorgeschlagenen Förderun-

gen aus Mitteln der LVR-Sozial- und Kulturstiftung für Zwecke der landschaftlichen Kul-

turpflege in Höhe von 200.000 € zu beschließen: 

 

- Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum 100.000 € 

- Stiftung KERAMION - Zentrum für moderne + historische 

Keramik Frechen 

 

25.000 € 

- Stiftung Deutsches Glasmalerei-Museum 20.000 € 

- Stiftung Scheibler-Museum Rotes Haus Monschau 27.500 € 

- Stiftung Zanders - Papiergeschichtliche Sammlung 15.000 € 

- LVR-FB 92 „LVR-Kulturkonferenzen 2022“ 12.500 € 

 

Gesamtsumme 

 

200.000 € 

 

 

 

 

In Vertretung 

 

 

 

D r.  F r a n z 
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